Hinweise zur Einkommenserklärung

· Gesetzliche Grundlagen

· §§ 20-24 des Gesetzes über die soziale Wohnraumförderung (Wohnraumförderungsgesetz – WoFG)

· Verordnung über die Einkommensgrenzen bei der sozialen Wohnraumförderung vom 17.12.2002 (VO WoFG NRW)

· §§ 10-13 der Verwaltungsvorschriften zum Wohngeldgesetz (WoGVwVG)

· Runderlass des Ministeriums für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport vom 16.11.2001, 21.08.2003 und 16.01.2004 (Einkommensprüfungserlass 2002)

· Runderlass des Ministeriums für Bauen und Verkehr vom 27.11.2008

· Anwendungsbereich

Voraussetzung für die Gewährung rechtlicher Vorteile im Bereich

· Wohnungsbauförderung (Bewilligung von Fördermitteln)

· Nutzung von Sozialwohnungen (Wohnungsnutzung und Fehlbelegungsabgabe)

ist die Einhaltung bestimmter Einkommensgrenzen. Aus diesem Grunde ist das Einkommen des Familienhaushaltes nachzuweisen.

· Haushaltseinkommen

· Jahreseinkommen aller Haushaltsangehörigen

· dies gilt auch für Lebensgemeinschaften

· und für Personen, die alsbald in den Haushalt aufgenommen werden sollen

· das Einkommen jeder Person wird gesondert ermittelt

· anschließend werden die Einkünfte zusammengeführt

· Frei- und Abzugsbeträge werden abgezogen (z.B. bei Schwerbehinderung / bei jungen Ehepaaren)

· Was ist Einkommen?

· im Prinzip alle Einkünfte eines Haushaltes, dazu gehören insbesondere

· Einkommen aus nicht selbständiger Arbeit (Brutto-Einkommen)

· Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld, alle zusätzlichen Leistungen, steuerfreie Bezüge

· Renten, Leistungen aus der Krankenversicherung

· Arbeitslosengeld, Hartz IV-Leistungen, Sozialhilfe

· Einkünfte aus selbständiger Arbeit, Gewerbebetrieb, Vermietung und Verpachtung

· Einkünfte aus Kapitalvermögen, Land- und Forstwirtschaft

· Einkünfte auf 400 € Basis, Honorare

· BAföG, Unterhaltsleistungen, ausländische Einkünfte

· Ermittlung des Einkommens

· Nachzuweisen sind die Einkünfte des aktuellen Monats und der letzten 12 Monate

· Feststehende Veränderungen in den nächsten 12 Monaten werden berücksichtigt
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· Das gilt sowohl für Verringerungen als auch für Erhöhungen

· Werbungskosten werden abgezogen (z.B. pauschal 920 € bei nicht selbständiger Arbeit)

· Höhere Werbungskosten sind nachzuweisen

· Beiträge zur Renten- und Krankenversicherung sowie gezahlte Steuern vermindern das anrechenbare Einkommen

· Zum Schluss noch eine Bitte!

Machen Sie bitte – auch wegen eventueller Abzugsbeträge – vollständige Angaben zu Ihrem Haushalt. Geben Sie alle Einkünfte an. Fügen Sie entsprechende Belege bei. Lassen Sie Ihre Einkünfte / Werbungskosten vom Arbeitgeber, Steuerberater, Finanzamt ggf. bestätigen. Ihr Antrag kann erst bearbeitet werden, wenn alle erforderlichen Unterlagen vorliegen.

